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 BETREFF Informationszugang nach dem Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes  
  (Informationsfreiheitsgesetz – IFG) vom 5. September 2005 (BGBl. I S. 2722); 

HIER  IIhre Anfrage u.a wegen Lobbyiamus 

BEZUG  Mail vom 27.02. und 27.03.2013 
Az 39-22-17 

 
  Bonn, 09.04.2013 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter  
auf Ihren auf das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) gestützten Antrag per mail vom 
27.02.201 ergeht nachfolgende Entscheidung: 
 
Ihrem Antrag wird insoweit stattgegeben, als dass Ihnen Auskunft über die Zahl der 
im Ministerium festgestellten Korruptionsfälle und Lobbyismusfälle in den letzten 5 
Jahren gegeben wird. Gebühren werden nicht erhoben. 
 

Gründe: 
 

1.  „Mit E-Mail vom 27.02.2013 ( Bezug ) an das Bundesministerium der Verteidigung 
(BMVg) beantragten Sie Auskunft und Informationen zu den Fällen von Korruption 
und Lobbyismus in der Behörde in den letzten fünf Jahren. Im Einzelnen beantragten 
Sie auch die dadurch festzustellenden Schäden für die Volkswirtschaft. Wegen der 
näheren Einzelheiten wird auf den weiteren Inhalt Ihrer E-Mail vom 27.02.2013 
verwiesen. 
 
2. Ihr auf das IFG bezogener Antrag ist zulässig und begründet. Korruptionsfälle 
konnten in den letzten 5 Jahren in dieser Behörde nicht festgestellt werden. 
Zu den Fällen der Einflussnahme von Firmen übersende ich Ihnen die angehängte 
Datei. 
Ihrem Antrag kann jedoch im Übrigen nicht entsprochen werden, da der von Ihnen 
begehrte Schadensumfang insoweit nicht festgestellt werden kann. 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Bundesministerium der 
Verteidigung, Referat R I 1, Stauffenbergstraße 18, 10785 Berlin, schriftlich oder zur 
Niederschrift einzulegen. 
[Anm.: Rechtsbehelfsbelehrung bei (teilweiser) Ablehnung des Antrages oder bei 
Erhebung von Gebühren erforderlich] 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Rademacher 


